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Studienreform

„Studienreform, von oben verordnet, ohne Beteili
gung aller Hochschulangehörigen, ist von vornherein 
zum Scheitern verurteilt.“ Mit diesen Worten hat 
Erich Frister, der Vorsitzende der Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft (GEW), die Bemühungen 
Q n  Kultusministerkonferenz (KMK) und Westdeut
scher Rektorenkonferenz (WRK) beschrieben, den 
Hochschulen ein bundesweites „Instrumentarium 
zur Studienreform“ überzustülpen. Weil weder die 
Kultusminister noch die Rektoren und Präsidenten 
ihrer Informationspflicht nachkommen, wendet sich 
die GEW mit diesem Flugblatt an Sie, die Sie die 
Folgen zu tragen haben!

Die Studienreform-Bürokratie wächst im 
Verborgenen
Zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die hochschulpoliti- 
sche Auseinandersetzung auf die Anpassung der 
Landeshochschulgesetze an das Hochschulrahmen
gesetz konzentriert, konstituiert sich -  von der be
troffenen Öffentlichkeit nahezu unbemerkt -  ein zen
tralistischer Verwaltungsapparat zur „Erledigung“ 
der Studienreform. Nachdem Schwierigkeiten aufge- 
■feten sind, wollen sich die Kultusminister nun Mitte 
TCbruar auf Personalvorschläge für die Besetzung 
sowohl einer „Ständigen Kommission zur Studienre
form“ wie auch einiger „Studienreformkommissio
nen“ auf Bundesebene verständigen: Schlußpunkt 
einer Entwicklung, die vor mehr als fünf Jahren be
gann und für die es zumindest heute noch keine 
rechtlichen Grundlagen gibt: Die diesem Handeln 
zugrunde liegende „Vereinbarung über die Bildung 
gemeinsamer Studienreformkommissionen der Län
der . . ist von den Ministerpräsidenten überhaupt 
noch nicht verabschiedet worden!
Es geht um die Rolle, die wir den Hochschulen bei 
der gesellschaftlichen Entwicklung beimessen, es 
geht um die Rechtsstaatlichkeit in einem Teil dieser 
Gesellschaft. Weil die betroffenen Hochschullehrer 
Wissen sollen, was sie unter welchen Bedingungen 
in den nächsten Jahren lehren, weil die Studenten 
wissen müssen, wie und was sie demnächst studie
ren sollen, weil die Öffentlichkeit in einer Demokratie 
ein Recht darauf hat zu erfahren, was mit ihren Gel
dern an den Hochschulen gelehrt und gelernt wird, 
hat die GEW die ihr zugänglich gewordenen Verein

barungen, Beschlüsse und Regelungen der Kultus
ministerkonferenz veröffentlicht. Sie erhalten sie auf 
Anfrage beim GEW-Hauptvorstand.

Anpassung
oder Reform im Interesse der Betroffenen?
Äußerer Anlaß für das nur als hektisch zu bezeich
nende Handeln der Kultusministerkonferenz (KMK) 
ist die Verabschiedung des Hochschulrahmengeset
zes (HRG). Dort heißt es in § 9 Abs. 1: „Zur Förde
rung der Reform von Studium und Prüfungen und 
zur Abstimmung und Unterstützung der an den ein
zelnen Hochschulen geleisteten Reformarbeit werden 
Studienreformkommissionen gebildet. Die Länder 
sollen gemeinsame Studienreformkommissionen . . .  
bilden.“ § 11 HRG regelt, daß für jeden Studiengang 
eine Prüfungsordnung erstellt wird. Die Regelungen 
des HRG über Prüfungsfristen, Regelstudienzeiten 
usw. sind daran geknüpft, daß das Studium unter 
der Geltung einer den Anforderungen des § 11 ent
sprechenden Studienordnung, spätestens jedoch 
zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes be
gonnen hat (§ 72 Abs. 3). Die neuen Regelungen 
werden also auch Sie betreffen. Im Grunde genom
men geht es um die längst überfällige Reform der 
Ziele und Inhalte einer Hochschulausbildung, die 
nicht mehr wie früher für jeden zwanzigsten, sondern 
für jeden fünften Jugendlichen eines Altersjahrgan
ges den Zugang zur Berufswelt bestimmt. Es ist also 
nicht zu kritisieren, daß die Kultusminister etwas tun, 
sondern was und wie sie es tun. Ob dabei eine An
passung an den gesellschaftspolitischen Status quo 
herauskommt oder eine im Interesse der Hochschu
len wie der Gesamtgesellschaft erforderliche grund
legende Reform, wird wesentlich auch davon abhän- 
gen, ob den Betroffenen Möglichkeiten realer Mitbe
stimmung eingeräumt werden. Oder anders ausge
drückt: ob Sie sich aktiv an der Studienreformdis
kussion beteiligen, ob Sie sich selbst an der Abwehr 
der angekündigten Reglementierungsversuche betei
ligen. Die GEW ruft Sie dazu auf!

Schon die „Kleine“
ist eine „Große Studienreform“
Die KMK unterscheidet zwischen einer „Kleinen“ 
und einer „Großen Studienreform“ . In einer „Pro
blemskizze für die Studienreform“ der KMK vom
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10. 11. 1976 heißt es zum Stichwort „Kleine Studien- 
reform“ : KMK und WRK sollten gebeten werden, „die 
.Gemeinsame Kommission' mit der Überprüfung der 
geltenden Rahmenprüfungs- und Studienordnungen 
im Hinblick auf die Anforderungen des HRG und die 
heutigen fachlichen Anforderungen und Gegebenhei
ten zu beauftragen . . Diese Anpassung erfolgt 
nach § 72 Abs. 3 Satz 1 HRG über die Prüfungsfri
sten und die damit verbundenen Einflußmöglichkei
ten (§17 Abs. 2-4 HRG). Im September 1977 berich
tete Prof. Einsele, der Vorsitzende dieser „Gemein
samen Kommission“ , daß die Überprüfung der Rah
menordnungen „sowohl in formaler als auch in fach
licher Hinsicht vorgenommen . . . “ werde. So sei die 
Kommission grundsätzlich von einer vorläufig gel
tenden Regelstudienzeit von 10 Semestern (ein
schließlich Prüfungsfristen) ausgegangen.
Dieses veranlaßte Staatssekretär Jochimsen aus dem 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
(BMBW) festzustellen, daß „die Aufgabe der Festset
zung von Regelstudienzeiten . . .  im Rahmen der 
.Großen Studienreform' zu verwirklichen (sei), nicht 
aber im Rahmen der .Kleinen Studienreform', die 
jede Präjudizierung vermeiden müsse.“
Die GEW stellt heute fest, daß in rechtlich völlig un
gesicherten Gremien wesentliche Studienreforment
scheidungen fallen, die -  nach HRG -  den Studienre
formkommissionen gemäß § 9 HRG Vorbehalten sind! 
Auch weil die „Kleine“ bereits eine „Große“ Studien
reform ist, fordert die GEW, daß die „Gemeinsame 
Kommission“ ihrer Aufgaben enthoben und auch 
die Anpassung der Rahmenordnungen gemäß § 72 
Abs. 3 HRG den zu bildenden Studienreformkommis
sionen übertragen wird!
Übrigens: Fragen Sie doch mal an Ihrer Hochschule, 
ob Ihre Studienordnungen bereits „angepaßt“ sind!

Gemeinsame Studienreformkommissionen 
der Länder
Die „Große Studienreform“ soll Aufgabe der nach 
§9 HRG zu bildenden Studienreformkommissionen 
sein. Sie sollen für jeden Studiengang neue Studien
ordnungen schaffen, solche, die auch den inhaltli
chen Anforderungen des HRG gerecht werden. Da 
sollen aber auch neue sechssemestrige Kurzstudien
gänge entwickelt werden, obwohl niemand sagen 
kann, was man damit auf dem Arbeitsmarkt anfangen 
kann. Da soll das Grundstudium eines Langstudien
ganges zu einem viersemestrigen Studiengang mit 
berufsqualifizierenden Abschluß führen, da sollen 
neue Steuerungsmechanismen zwischen Kurz- und 
Langstudiengängen gefunden werden. Um Aufgaben 
und Organisation dieser Studienreformkommissionen 
zu regeln, hat die KMK am 15. September 1977 die 
„Vereinbarung über die Bildung gemeinsamer Stu
dienreformkommissionen der Länder“ beschlossen.

Vereinbarung im Widerspruch zum HRG
Die von der KMK beschlossene Fassung dieser „Ver
einbarung“ steht in Widerspruch selbst zu den für 
die Länder verbindlichen Regelungen des HRG. Statt 
Förderung und Unterstützung der an den einzelnen 
Hochschulen zu leistenden Studienreform, läßt diese 
„Vereinbarung“ eine zentrale staatliche Gängelung 
der Lehre und des Studiums an den Hochschulen 
erwarten. Sie ist auch mit der verfassungsrechtlichen 
Garantie der Freiheit von Lehre und Studium nicht 
vereinbar. Die „Vereinbarung“ wird die Bereitschaft

zur Studienrefrom nicht fördern, sondern in den 
Hochschulen auf entschiedene Ablehnung stoßen. 
Die GEW hat deswegen die Ministerpräsidenten auf
gefordert, die „Vereinbarung“ nicht abzuschließen, 
sondern die Kultusminister mit der Erarbeitung einer 
neuen, der Rechtslage entsprechenden Fassung zu 
beauftragen.

Studienreform ist primär Aufgabe der 
Hochschulen
Nach § 8 Abs. 1 HRG ist die Studienreform in erster 
Lime Aufgabe der Hochschulen. Diese Aufgabe neh
men sie im Zusammenwirken mit den zuständigen 
staatlichen Stellen wahr. Dementsprechend liegt die 
Gestaltungsbefugnis für Studien- und Prüfungsord
nungen bei den Hochschulen. Die Zuständigkeit 
staatlicher Stellen beschränkt sich auf die rechtliche 
Genehmigung solcher Ordnungen.

-■ r-M » i.a c ii sma aur Grundsätze
zu beschränken!
Die überregionale Koordinierung der Studienreforrr^l 
pemuhungen der einzelnen Hochschulen fällt nicht 
in d|e staatliche Zuständigkeit. Das HRG sieht im 
plt“ .v° r’..?aß zur Förderung der Reform von Studium 
7 .m r,H fUn9^n und zur Abstimmung und Unterstut- 
q .^ er an den einzelnen Hochschulen geleisteten 
tot ormarbe|t Studienreformkommissionen eingerich- 
0? lWierden’Jdenen Vertreter des Staates, der Hoch- 
schuten und -  mit beratender Stimme -  Vertreter 
nfonBf mf^ raxis angehören. Als Mittel der überre- 
ERr,ar-en Abstimmung der Studienreform sieht das
wr?r ,EmPfehlungen der Studienreformkommissionen
nio’ot'6 ^ 'Cu auf Grundsätze zu beschränken haben. 
h ! t , l  - .Che Zustär>digkeit ist danach darauf zu 
beschranken, die Anpassung von Studien- und Pru-
fnrmt0rd™ n9en an die Empfehlungen der Studienre
formkommissionen zu verlangen.

DiG .v?rlie9enden „Grundsätze“
sind Anmaßung der Kultusminister * *
u ln n T  '£z^ ischen bekanntgewordenen, allein 
fi?r Hif QtKli - Usministern erarbeiteten „Grundsätzen 
nktfr oStU7enref0rm“ maßen sich die Landesmi-
dem HRren n 2 andlu9keit an’ die sie weder nachht h L D. noch nach geltendem Verfassungsrecht
r u . Is ins Detail legen sie fest, was in wel- 
werden sol|eranStaltUn9en gelehrt und gelemt ’

in den Studienreformkommissionen?
ei'n u ra m !n9en der "Vereinbarung“ sehen überall
aen dê  HRpeSSeues und selbst mit den
lirhpr r0(,, ^ mcht vereinbares Übergewicht staat-
vSrsleht Ha9RmSS! JVOr- Wäh>-end selbst das HRG
Vprtmtör aß an den Studienreformkommissionen

zu bitPiMnpnUS df m Bereich der Hochschulen 
auJ daß dfp Ä  96ht die -Vereinbarung“ davon
nehmdpn‘‘dmitSHUdl,!,nreformkommissionen ”im B<3'.  ̂ WRK von den zuständicjan Lan~
bedeuSedpRHbildet Werden' Praktisch wird das 
nPhmp hÂ k 8 J6? jeweili9en Kultusministern ge
nehme Hochschul,,Vertreter“ von den Kultusmim-



Instrumentarium zur Studienreform

Koordinierungsgremium:
..Koordiniert" Auffassungen über Studienreform 
fordert und beschleunigt die Studienreform 
..beseitigt Dissense"

Ständige Korn, für die Studienreform Hpr oRK
•  unterstützt u. koordiniert die Arbeit der SRK
•  erläßt Geschäfts- und Verfahrensordnung
•  erarbeitet Vorschläge für Auflösung und Einsetzung

von Studienreformkommissionen
•  inhaltl. Abstimmung durch Aufstellung 

von Grundsätzen für die studi®nrefor™
•  Stellungnahme zu SRK-Empfehlungen
•  pianunn der Arbeitsorogramme

Studienreformkommissionen
•  erarbeiten Empfehlungen zur Neuordnung 

von Studiengängen
•  Stellungnahmen zu Vorschlägen der Hoch

schulen oder der Länder zu Studien- und 
Prüfungsordnungen

Stern benannt werden. Die GEW fordert, daß die 
Hochschulvertreter in den Kommissionen in einem 
demokratischen Wahlverfahren durch die Hoch
schulen gewählt werden. Dieses soll durch die 
^ständigen kollegialen Hochschulorgane unter 
Berücksichtigung der Vorschläge der jeweiligen 
personengruppe geschehen. Fragen Sie doch mal, 
wie die Nominationen für Ihre Fächer an Ihrer 
Hochschule erfolgt sind, fragen Sie doch mal, wen 
das Kultusministerium endgültig benannt hat!

^'e WRK hat versagt
ist ein Wort zum Vorgehen der Westdeut

sch e n  Rektorenkonferenz (WRK) notwendig: Da 
fordert die WRK, daß die Hochschulvertreter in 
cer Ständigen Kommission für die Studienreform 
all®ln ..aus dem Kreis der Mitglieder der Hoch- 
Schulleitung kommen“ sollen. Begründung: „Die
Erfahrungen in den Studienreformkommissionen
p Nordrhein-Westfalen hätten gezeigt, daß die 

eteiligung des Mittelbaus und der Studenten die 
^fbeit in der Ständigen Kommission beeinträchtigt 

nd verzögert.“ Das Verhalten der WRK hat 
r-Dieter Schmidt, der Leiter des Referats Hoch

schule und Forschung in der GEW, folgenderma- 
w®" charakterisiert: „Da hat der Präsident der 

rfK kürzlich beklagt, daß sich an den Hochschu- 
5n Resignation ausbreite -  nicht zuletzt wegen 
^ständigen staatlichen Interventionen. Tatsacn- 
ch aber biedert sich die WRK selbst bei der KMK 

o?’ Um rfas zentralistische und dirigistische 
aatshandeln noch wirkungsvoller zu machen. 
nsfatt die Öffentlichkeit gegen diese Angriffe 
. e'he demokratische Studienreform zu mobili- 
'eren und verantwortlich wahrgenommene 
sibstverwaltungsrechte der Hochschulen zu ver- 
e|digen, betreiben Präsidenten und Rektoren hin- 
er den Kulissen zum Schaden der Hochschulen

eine egoistische Honoratiorenpolitik. Die Mitwir
kung von wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
Studenten in den Studienreformgremien wird von 
der WRK als Behinderung einer reibungslosen 
Anpassung an die staatlichen Vorgaben nur unwil
lig geduldet. Eine Rektorenkonferenz, die vorgibt, 
für alle Hochschulangehörigen zu sprechen, in 
Wirklichkeit aber doch nur die Interessen konser
vativer Ordinarien vertritt, hat ihren letzten Kredit 
verspielt.“ Auch die Kultusminister müssen sich 
sagen lassen, daß ihre Absicht, inhaltlich regle
mentierende Studiengänge obrigkeitsstaatlich zu 
verordnen, auf den energischen Widerstand der 
Gewerkschaften und der Reformer an den Hoch
schulen stoßen wird.

Als Rechtsaufsicht getarnte Fachaufsicht
Im Hinblick auf die den Empfehlungen der Stu
dienreformkommissionen beizufügenden Muster
studien- und Prüfungsordnungen verweist ein 
Koordinierungsgremium“ , das im übrigen Studen

ten- und mitarbeiterfreie eigentliche Macht
zentrum des „Instrumentariums“ auf von der KMK 
bereits weitgehend vorgegebene „Grundsätze für 
die Erstellung von Studienordnungen“ . Sie wur
den von der KMK ohne Beteiligung der Hochschu
len erst jetzt den Hochschulen zur „Billigung“ 
vorgelegt. Das dabei gewählte Verfahren stellt die 
Gesetzlichen Zuständigkeiten für die Studienre
form auf den Kopf. Unter dem Vorwand einer for
malen Vereinheitlichung der Studienordnungen 
treffen die „Grundsätze für Studienordnungen“ 
weitreichende Vorentscheidungen über die struk
turelle und inhaltliche Ausgestaltung der Studien- 
oänae- Die Gesamtzahl der während eines Stu
diums zu belegenden Semesterwochenstunden 
wird festgelegt. Die Lehrveranstaltungen werden
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-  wie im Gymnasium -  in Pflicht-, Wahlpflicht- 
und Wahlveranstaltungen eingeteilt, deren Inhalte 
bis hin zu Literaturhinweisen festgeschrieben!
Die „Vorschulung“ kennt keine Grenzen.
Auf diese Weise wird für die künftige Genehmi
gung der von den Hochschulen aufzustellenden 
Studienordnungen eine über die rechtsaufsichtli- 
chen Zuständigkeiten hinausreichende Grauzone 
geschaffen, in der staatliche Einwirkung auf die 
inhaltliche Gestaltung der Studienordriungen er
möglicht und abgesichert werden soll. Durch diese 
Vorgaben wird das zulässige rechtliche Kriterium 
eines Mindestmaßes an Vergleichbarkeit und 
Gleichwertigkeit zu einer als Rechtsaufsicht ge
tarnten Fachaufsicht umgestaltet.

Verwaltungsabkommen
heißt Ausschaltung der Parlamente
Nun noch zu der Frage, warum die Kultusminister 
heute das Instrument des Verwaltungsabkommens 
einem Staatsvertrag vorziehen, den man noch 
1973 wollte. „Die vorgeschlagene Regelung zur 
Förderung der Reform von Studien und Prüfungen 
betrifft eine Materie von so erheblicher gesell- 
schafts- und bildungspolitischer Bedeutung, 
daß . . .  eine Beteiligung der Parlamente sachlich 
geboten erscheint." So hieß es noch 1973 in einer 
Begründung für die Staatsvertrags-Lösung, erar
beitet vom Hochschulausschuß der KMK. Die Be
gründung für den Meinungswechsel liegt in fol
gendem: Während ein Staatsvertrag der Zustim
mung durch die Landesparlamente bedarf, unter
zeichnen die Landesregierungen Verwaltungsab
kommen (mit Ausnahme von Hamburg) ohne par
lamentarische Beteiligung.
Die GEW fordert die Landesparlamente auf, sich 
durch die geplante „Vereinbarung“ nicht weiter 
entmündigen zu lassen, sich ihrer Verantwortung 
auch für Hochschulen zu stellen und auf den Ab
schluß eines von den Landesparlamenten mitzu
beschließenden Staatsvertrages zu drängen!

Ohne Sie geht es nicht!
•  Die GEW fordert alle Hochschulange

hörigen auf, die Auseinandersetzung 
um die Studienreform aus der Abge
schiedenheit kleiner kultusministeriel
ler Kommissionen herauszuholen!

•  Die GEW fordert Hochschullehrer und 
Studenten auf, die Probleme der Stu
dienreform in den Gremien der Hoch
schulselbstverwaltung zu diskutieren.

Studienreform muß mehr sein als der 
Aufbau einer zentralistischen Gremien
pyramide zur „Vereinheitlichung“ von 
Studien- und Prüfungsordnungen
„Gerade weil die Studienreform nur eine langfristig 
zu lösende Aufgabe ist, darf an ihrem Anfang der 
Wunsch nach Einheitlichkeit nicht im Mittelpunkt 
stehen“ , dieser Aussage des BMBW (allerdings 
auch schon aus dem Jahre 1973) ist seitens der 
GEW heute nur dieses hinzuzufügen: In den 
Hochschulen sind trotz der mitbestimmungsfeind
lichen Regelungen des HRG weitreichende Stu
dienreformansätze entwickelt worden. Bevor von 
staatlicher Seite der Vorwurf, die Hochschulen 
verweigerten sich der inhaltlichen Studienreform, 
mit Berechtigung erhoben werden kann, müssen 
sich die Kultusverwaltungen fragen lassen, ob sie 
die vorhandenen Studienreformansätze im erfor
derlichen Maße unterstützt haben. Wenn eine 
Hochschule die Genehmigung ihrer Studien- und 
Prüfungsordnungen nur per Verwaltungsgerichts
beschluß erreicht, beweist dieses, wie reformunfä
hig die Kultusbürokratie ist, wie sehr sie fort
schrittliche Studienreformansätze behindert. Den
jenigen, denen man durch Stellenstreichung, Mit
telkürzung und Nichtgenehmigung neuer Studien
gänge die Flügel gestutzt hat, vorzuwerfen, sie 
könnten nicht fliegen, ist blanker Zynismus.
„Es fragt sich ..., ob es erforderlich ist, abwei
chend von der bisherigen Praxis in so starkem 
Maße in eine Selbstverwaltungsaufgabe der Hoch
schulen einzugreifen, wie das beabsichtigt wird“ , 
wieder die Äußerung des BMBW vom Februar 
1973. Die GEW verneint diese Frage ausdrücklich! 
„Die Reform der Ausbildungsgänge an den Hoch
schulen ist zu wichtig, als daß sie in kleinen, de
mokratisch nicht legitimierten Kreisen erledigt 
werden kann. Hochschullehrer und Studenten 
müssen mitbestimmen, was sie lehren und studie
ren können, wenn die gesetzlich garantierte Frei
heit der Forschung, der Lehre und des Studiums 
nicht zur leeren Worthülse verkümmern soll“ , 
heißt es in den Beschlüssen der GEW zur 
Studienreform.

•  Machen Sie in den Lehrveranstaltun
gen deutlich, welche Folgen die „Re
form von oben“ haben kann!

•  Zeigen Sie, daß die Hochschulen zur 
Studienreform fähig sind!

Die GEW wird Sie dabei 
unterstützen!
Schreiben Sie uns, wenn Sie mehr über 
unsere Arbeit wissen wollen, arbeiten 
Sie mit uns in der GEW!

Gemeinsam sind wir stärker
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GEW fordert Verhinderung der „c
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Studienreform von oben*
Von unserem Reclaktionsmitglied Ju tta  Roitsch

K ultusm inister blocKiereu -
I Muster für Bundes-Studienordnüng liegt vor /.Gremien besetzt'

7 '—w -

FRANKFURT A. M., 6. Januar. 
Die Gewerkschaft Erziehung und W is
senschaft (GEW) hat am Freitag in 
Bonn die M inisterpräsidenten der Län
der aufgefordert, das Vorgehen der 
K ultusm inister hei der Studienreform  
zu. blockieren und eine „Vereinbarung 
über die Bildung gemeinsamer Studien- 
reformkommissionen der Länder“ nicht 
als Verwaltungsabkomm en zu verab
schieden. Gleichzeitig appellierte die 
GEW an die Landesparlam ente,.sich in 
dieser gesellschaftspolitisch u n d .fü r die 
Ausbildung junger Menschen wichtigen 
Frage nicht die Zuständigkeit von den 
K ultusm inistern aus der Hand nehmen 
zu lassen und eine „Studienreform  von 
oben“ hinzunehrnen.

Die Parlam ente, betonten Erich Frisier 
und Dieter Schmidt fü r den GEW-Vor

stan d , sollten sich durch das geplante 
Verwaltungsabkommen nicht entm ündi
gen lassen und sieh der V erantwortung 
fü r die Hochschulen stellen. Sie sollten 
auf den Abschluß eines Staats^e^trages 
drängen, um so M itsprache- und Kon
trollrechte zu erhalten. E in Verwaltungs

abkommen bedarf nur der Zustimmung 
der Regierungen und ist jederzeit ver
änderbar, ein S taatsvertrag  bedarf der 
Zustimmung der Parlam ente. Bereits 
die Hochschulzulassung w ird in einem 
S taatsvertrag geregelt

Wie berichtet, planen die K ultusm ini
ster auf Bundesebene die Bildung von 
zentralen Kommissionen, die die Inhalte 
und den Ablauf eines Studium s für alle 
Hochschulen der Bundesrepublik ver
bindlich festlegen sollen. B isher w aren 
die Hochschulen für die P lanungen von 
Studieneingängen und Studienordnun
gen selbst zuständig. Auf die Inhalte 
konnten die K ultusm inisterien bisher 
über die Prüfungsordnungen Einfluß 
nehmen, die von ihnen genehmigt w er
den müssen.

Die Planungen fü r eine bundeszen- 
trale Ordnung der Sludiengänge ei folg
ten in enger Zusam m enarbeit der W est
deutschen Rektorenkonferenz (WRK), 
der Dachorganisation der Kochschullei
tungen (Präsidenten/Rektoren). Obwohl 
die M inisterpräsidenten das Verwal
tungsabkommen noch nicht beschlossen

(O
haben, sind die Mitglieder der geplanten 
Kommissionen bereits benannt und zu 
Sitzungen eingeladen worden, wie aus 
den Unterlagen der GEW hervorgeht. 
Das . Benennungsverfahren erfolgte 
weitgehend un ter Ausschluß der in den 
Hochschulen fü r Lehre und Studium zu
ständigen Gremien. Als einziges Bun
desland :s i Brem en in keinem Gremium 
mit einem H ochschulvertreter repräsen
tiert.

Die GEW, die bereits Anfang Dezem
ber vor einer faktischen Aufhebung der 
Hochschulautonomie durch diese f  orm 
der S tudienreform  gew arnt hatte, legte 
jetzt die ih r  zur Verfügung stehenden 
Dokumente vor, aus denen hervorgeht, 
wie weit die Vorarbeiten der Kultusm i- 
nisterkonfefenz (KMK) bereits gediehen 
sind.

.Auf Bundesebene entstanden eine 
Fülle von neuen Grem ien: Kommissio
nen für die jeweiligen Studienfächer, 
eine Kommission, die die Kommissionen 
auf Bundes- und Landesebene koordi
nieren soll, eine „Ständige Komiais-

X ,

sion“, die über die Arbeitsvorgaben für 
die Fachkommissionen und deren Emp
fehlungen entscheidet. Bei der KMK soll 
eine Geschäftsstelle eingerichtet w er
den: „Der hauptberufliche Leiter der 
Geschäftsstelle soll Hochschullehrer 
sein.“

Die vom Hochschulausschuß der 
KMK vorgelegten „Grundsätze fü r S tu
dienordnungen“, die den Rahmen auf 
Bundesebene grundsätzlich abstecken 
sollen, enthalten bereits eine bis ins ein
zelne vorform ulier4 e „M usterstudien
ordnung“. Nach dem Text m üßte in die 
m it P unkten versehenen Lücken 
lediglich Zahlen und verschiedene 
Listen eingetragen werden: Zum Bei
spiel die Regelstudienzeit und die Zahl 
der Semesterwochenstunden. In  Listen 
soll angegeben werden, welche Vorlesun
gen oder Sem inare besucht w erden sol
len (müssen), wie groß die Gruppen sein 
sollen (müssen), w ie Praktika, berufs
praktische Tätigkeiten und A uslands- 
aufenthal e .n den Studienablauf einzu
ordnen sind und welche L itera tu r der 
S tudent lesen soll (muß).
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